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Inhalt des Auftrags: Gutachterliche Stellungnahme zum Brand- und Funktionsverhalten von 
Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt von Kabeltragwerken der 
PohlCon GmbH, Berlin bei einer hängenden Ausführung der Steigetrassen 
bis 7 m im Hinblick auf eine gleichwertige Erfüllung der Anforderungen nach 
DIN 4102-12:1998-11 als Normtragekonstruktion     

  

Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst 4 Seiten und 4 Anlagen.  

___ 

__ 

 



Seite 2 von 4 zu GA-2026/029 –YN vom 13.04.2026  

 

 

1 Auftrag und Anlass 

Die IBB GmbH, Groß Schwülper, wurde durch die PohlCon GmbH, Berlin mit der Erstellung einer 

gutachterlichen Bewertung beauftragt, um die Steigetrassen der PohlCon GmbH in hängender 

Ausführung bis 7 m als Normtragekonstruktion gemäß DIN 4102-12:1998-11 zu beurteilen. 

2 Grundlagen und Unterlagen der gutachterlichen Stellungnahme 

Grundlagen zur gutachterlichen Stellungnahme sind die nachfolgend aufgeführten Unterlagen: 

- [1] Prüfzeugnisse, Prüfberichte sowie allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse bezüglich 
Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in Verbindung mit Normtragekonstruktionen 
gemäß DIN 4102-12,  

- [2] Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA.2024/011-YN vom 05.03.2024 zum Brand- und 
Funktionsverhalten von Kabelanlagen mit integrierten Funktionserhalt unter Verwendung von 
hängenden Steigetrassen der PohlCon GmbH, Berlin hinsichtlich der Bewertung als 
„Normtragekonstruktion“ gemäß DIN 4102-12 (Verlegeart: hängende Steigetrasse), erstellt 
durch die IBB GmbH, Groß Schwülper,   

- [3] Statischer Nachweis der zu bewertenden hängenden Steigetrassen über 7 m, erstellt durch 
Hr. Fischer, Fa. PohlCon GmbH, Berlin am 13.02.2026,    

- [4] DIN 4102-12: 1998-11, 

- [5] M-LAR, 

- [6] Konstruktionsdetailzeichnungen der PohlCon GmbH, Berlin (siehe Anlagen 1 – 4).  

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutz- und funktionserhaltstechnischer Hinsicht. 

Aus den für die beurteilten Konstruktionen gültigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen 

Landesbauordnung bzw. den Vorschriften für Sonderbauten können sich weitergehende 

Anforderungen ergeben. Das brandschutztechnische Gesamtkonzept von Gebäuden ist nicht 

Gegenstand dieser gutachterlichen Stellungnahme. 

3 Beschreibung der Bauarten 

3.1 Allgemein 

Die Beschreibung der zu bewertenden Konstruktionsdetails basiert auf den Angaben der PohlCon 

GmbH, Berlin. Nachfolgend werden nur die in brandschutztechnischer Hinsicht wichtigen Details 

beschrieben. 

Die vertikal hängenden Steigetrassen STU-BS 57 sollen grundsätzlich nach [2] bzw. gemäß der 

Konstruktionsdetails der Anlagen 1 – 4 zu diesem Schreiben und in der Besonderheit über eine Länge 

von bis 7 m geführt werden können. Ansonsten werden die Bedingungen einer Normtragekonstruktion 

eingehalten.  
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Die Kabelanlagen bestehen grundsätzlich aus STU-BS 57 Steigetrassen dessen Holme über 

Kopfplatten direkt an der Rohdecke befestigt werden oder über Kopfplatten am Konsolhalter KHU 80-

10 mit einer Steckverbindung in das benachbarte Geschoss rückverankert werden.  

Die Stoßstellen der stumpfstoßenden STU-BS 57 Holme werden mit KHUV 57 -Verbindern ausgeführt. 

Die Befestigung der Kabel erfolgt mit Bügelschellen „AC" an den Kabelleitern der Steigetrassen. Die 

Bügelschellen werden in den Sprossen der Steigetrassen in einem Abstand von a ≤ 300 mm 

angeordnet. Ab einer 500 mm breiten Steigetrasse sind die Kabel nur an jeder zweiten Sprosse zu 

schellen. Der Schellenabstand von 600 mm ist über das entsprechende Prüfzeugnis abgedeckt. 

In einem Abstand (lichte Höhe) von jeweils h ≤ 3500 mm müssen wirksame Unterstützungen gemäß 

DIN 4102-12:1998-11 vorgesehen werden. 

Ansonsten wird auf [2] bzw. auf die diesem Schreiben angehängten Konstruktionszeichnungen gemäß 

den Anlagen 1 – 4 verwiesen. 

4 Bewertung der Konstruktionen 

Auf Grundlage der vorliegenden Prüfberichte, technischen Zeichnungen und der Vorgaben der DIN 

4102-12 wird festgestellt, dass die Steigetrassen bei hängender Ausführung über 7 m konstruktiv 

bedenkenlos sind, da durch die sich ergebenden Lasten gemäß [3] auch bei einer Höhe von 7 m 

weiterhin Stahlspannungen in den Querschnitten des Kabeltragwerks resultieren, die die zulässigen 

Spannungen im Sinne der DIN 4102-04 (10 bzw. 15 N/mm² bzgl. Scherspannungen und 6 bzw. 

9 N/mm² bzgl. Zugspannungen) unterschreiten.  

Die Ausführung der Konstruktion mit einer Länge von bis zu 7 m hat aufgrund der weiterhin gegebenen 

Verformungsfreiheit weiterhin keine kritische Auswirkung auf Zwangsspannungen. Zwischen dem Ende 

des Leiterholmes und der Oberkante der Kopfplatte ist ein Mindestabstand von 70 mm einzuhalten, um 

die Längenausdehnung unter Brandbeanspruchung bei einer maximalen Höhe von 7 m zu 

berücksichtigen. 

Ansonsten werden die konstruktiven Maßgaben nach [2] eingehalten. Die Konstruktionen entsprechen 

damit in allen relevanten Parametern den Anforderungen der DIN 4102-12 und sind daher auch 

weiterhin als Normtragekonstruktion einzustufen. 
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5 Besondere Hinweise 

Diese gutachterliche Stellungnahme ist kein allgemeiner bauaufsichtlicher Ver- bzw. 

Anwendbarkeitsnachweis im bauaufsichtlichen Verfahren in den Ländern der Bundesrepublik 

Deutschland, sondern dient als Grundlage für technische Beratungen der bei entsprechenden 

Bauvorhaben u.a. im Hinblick auf die Ausstellung der Übereinstimmungserklärung des Errichters und 

der Bewertung der Abweichung. 

Die Einstufung gilt ausschließlich bei Einhaltung der angegebenen Befestigungsabstände, Kabellasten 

und Befestigungsmittel. Die Befestigung hat an massiven Bauteilen mit geeignetem 

brandschutztechnischem Nachweis (z. B. ETA, abZ) zu erfolgen. Die gutachterliche Stellungnahme gilt 

nur, sofern die anschließenden tragenden (aussteifenden bzw. lastableitenden) Bauteile mindestens 

die gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die Kabelanlagen aufweisen. 

Änderungen und Ergänzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen 

Stellungnahme) sind nur nach Rücksprache mit der IBB GmbH, Groß Schwülper, möglich. Die 

ordnungsgemäße Ausführung liegt ausschließlich in der Verantwortung der ausführenden 

Unternehmen. Bei der Verarbeitung der genannten Baustoffe bzw. –produkte sind die gültigen Verar-

beitungsrichtlinien des Herstellers zu beachten. Die Gültigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme 

endet am 13.04.2031. Die Gültigkeitsdauer kann auf Antrag und in Abhängigkeit vom Stand der Technik 

verlängert werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

                                                 
Yannick Nause       Dr.-Ing. Peter Nause 

Sachverständiger für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)  Geschäftsführer 

Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz (EIPOS)  
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